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Aufgabenstellung 

Die Genehmigung des Vorhaben- und Erschließungsplanes für das bestehende „Mazda-
Autohaus Lieske" erfolgte am 18.04.1991 durch das Regierungspräsidium Leipzig unter der 
Registrier- Nr. 13-05-04-04/91. 

Mit Bescheid vom 28.04.2005 wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Erweiterung 
Autohaus Lieske" OT Sprotta Siedlung durch das Regierungspräsidium Leipzig genehmigt. 
Damit wurde die bauplanungsrechtliche Voraussetzung für den Bau einer Leichtbauhalle und 
für Anlagen für die Fahrzeugaufbereitung und —pflege sowie für die Lagerung errichtet 
geschaffen. 

Entgegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes (2005) ist es nun vorgesehen, das 
Reifenlager an die südöstliche Plangebietsgrenze auszulagern, da es aus 
brandschutztechnischen Gründen nur mit erhöhtem technischem Aufwand in das 
Zentralgebäude integriert werden kann. Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind an dieser 
Stelle Nebenflächen des Autohauses und grünordnerische Maßnahmen (M1 und M2) 
festgesetzt, so dass eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich ist. 

Die Gemeinde Doberschütz fasste daher am 09.12.2010 auf Antrag des Vorhabenträgers, 
Herrn Jürgen Lieske, den Aufstellungsbeschluss (Beschluss Nr. 125/2010) gemäß § 12 Abs. 
1 BauGB für die Änderung des rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (2005) 

Zwischen der Gemeinde Doberschütz und dem Vorhabenträger wurde zum rechtskräftigen 
vorhabenbezogenen BP ein Durchführungsvertrag abgeschlossen (03.02.2005). Dieser ist 
vor dem Satzungsbeschluss entsprechend anzupassen bzw. neu zu fassen. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Doberschütz liegt in der Fassung der 1. 
Teilfortschreibung mit Stand 29.04.2010 vor. Der Flächennutzungsplan stellt die betroffene 
Erweiterungsfläche als gewerbliche Baufläche dar. Insofern ist der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 

2 städtebauliches Erfordernis 

Das Vorhaben liegt am Rand der Siedlung zum Außenbereich und ragt teilweise mit dem 
Flurstück Nr. 35/6 in den Außenbereich 35/5 hinein. 

Mit der Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Erweiterung Autohaus Lieske 
1. Änderung" verfolgt die Gemeinde folgende Ziele: 
- es sollen die bauplanungsrechtlichen Vorraussetzungen geschaffen werden, um ein 

geplantes Gebäude zur Reifenlagerung, in logistisch günstiger Lage errichten zu können 
- die Änderung ist notwendig, da das Reifenlager gemäß rechtskräftigem 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus Lieske" (02/2005) im 
Zentralgebäude angeordnet ist, was aus brandschutztechnischen Gründen jedoch nicht 
sinnvoll realisierbar ist. 

Das städtebauliche Erfordernis ergibt sich außerdem aus dem Antrag des Vorhabenträgers 
an die Gemeinde Doberschütz. Das Unternehmen will die Erweiterung an diesem Standort 
vornehmen, da hier infrastrukturell und hinsichtlich der Marktchancen sowie der Belange des 
Umwelt- und Naturschutzes günstige Voraussetzungen bestehen. 
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Der Standort ist hinsichtlich der Erweiterung des Autohauses günstig gewählt. Die über die 
Paschwitzer Landstraße kurze Anbindung an die Bundesstraße 87 und die Lage zwar 
außerhalb des verdichteten Raumes Leipzig aber doch in gut erreichbarer Nähe zum 
Oberzentrum Leipzig und zu den Mittelzentren Eilenburg und Torgau verschaffen 
Entwicklungsvorteile. 

Die zur B 87 hin exponierte Lage grenzt nur im Süden an vorhandene Wohnflächen einer 
gemischten Baufläche. Das Gebiet ist erschlossen, so dass auch der Erschließungsaufwand 
gering gehalten werden kann. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Kreisstraße K 
7407 zur B 87. 

Gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan ändern sich weder die Art und das Maß der 
baulichen Nutzung, noch die Erschließung, sondern lediglich die überbaubaren Flächen. 
Mit der geänderten Baugrenze für das Reifenlager können grünordnerische Maßnahmen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes überbaut werden. Daher werden in gleichem Maße die 
vorhandene Versiegelung nördlich des Autohauses entsiegelt und die grünordnerischen 
Maßnahmen an dieser Stelle vorgesehen. 

4 Bearbeitungsverfahren 

4.1 gesetzliche Grundlagen 

Folgende gesetzliche Grundlagen liegen der Aufstellung des Bebauungsplanes zugrunde: 

BAuGB (2011): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 
(BGBl. I S. 619) geändert worden ist. 

BAuNVO (1993): Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) geändert 
worden ist. 

BNarScHG (2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542). 

PLANzV 1990: Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58). 

ROG (2009): Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist. 

SÄCHSNATSCHG (2010): Sächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 
3. Juli 2007, zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 
(SächsGVBI. S. 387, 398). 

SÄCHsBO (2010): Sächsische Bauordnung vom 28. Mai 2004 (SächsGVBI. S. 200), zuletzt 
geändert durch Art. 2 Abs. 8 ÄndG vom 19. Mai 2010 (SächsGVBI. S. 142,143). 

SäcHsDScHG (2008): Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Denkmalschutzgesetz) vom 3. März 1993 (Sächs. GVBI. S. 
229), § 3 geä. durch VO vom 17. Juli 2002 (SächsGVBI. S. 229) und durch Artikel 6 
des G vom 29. Januar 2008 (SächsGVBI. S. 138, 146). 
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SÄCHsABG (2010): Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz vom 20. Mai 
1999 (SächsGVBI. S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 16 des G vom 15. 
Dezember 2010 (SächsGVBI. S. 387,398). 

SÄCHsLP~G (2010): Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen 
vom 11. Juni 2010 (SächsGV61. S. 174). 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN SACHSEN (2003): Verordnung der Sächsischen Staatsregierung 
über den Landesentwicklungsplan Sachsen vom 16. Dezember 2003. 

REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2008: beschlossen durch Satzung d@S Regionalen 
Planungsverbandes vom 23.05.2008, genehmigt durch das Sächsische 
Staatsministerium des Innern am 30. Juni 2008, in Kraft getreten mit der 
Bekanntmachung nach § 7 Abs. 4 SächsLPIG am 25. Juli 2008. 

FSTRG (2009): Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585) geändert worden ist. 

BBodSchV (2009): Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. 
S. 1554), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2585) geändert worden ist. 

UVPG (2011): Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 18. Mai 2011 (BGBl. I S. 892) geändert worden ist. 

4.2 zeichnerische Unterlagen 

Als zeichnerische Unterlage diente der digitale Katasterkartenauszug der Gemarkung 
Sprotta, mit Stand vom September 2010 (Landkreis Nordsachsen, Vermessungsamt). Der 
vorliegende Plan wurde auf Grundlage der digitalen Flurkarte erstellt. 

4.3 Planungsverfahrensschritte 

Verfahrensschritte 
gesetzliche Grundlage in zeitlicher Reihenfol e 

1. 
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat § 2 Abs. 1 und Abs. 4 BauGB 

2. 
Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungs- § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlusses 

3. 
frühzeitige Bürgerbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB 
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4. 
frühzeitige Beteiligung der Nachbargemeinden, Behörden § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Aufforderung BauGB 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

5. 
Beschluss über die Billigung und die Offenlegung des § 3 Abs. 2 BauGB 
Bebauungsplanentwurfes durch die Gemeinde 
Doberschütz; ortsübliche Bekanntmachung des 
Offenlegungsbeschlusses 

6. 
Einholen der Stellungnahmen der Nachbargemeinden, § 4 Abs. 2 BauG6 i.V.m. § 2 Abs. 2 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren BauGB 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
zum Planentwurf und der Begründung 

7. 
Öffentliche Auslegung des Planentwurfs mit der § 3 Abs. 2 BauG6 
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen 

8. 
Behandlung der Anregungen und Bedenken der Bürger, der § 3 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 1 Abs. 7 
Stellungnahmen der beteiligten Behörden, Träger BauGB 
öffentlicher Belange und der benachbarten Gemeinden im 
Gemeinderat im Rahmen einer umfassenden Abwägung 

9. 
Information der Bürger, der Behörden, Träger öffentlicher § 3 Abs. 2 BauG6 
Belange und der benachbarten Gemeinden über nicht 
berücksichtigte Anregungen und Bedenken 

10. 
Abschluss Durchführungsvertrag § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB 

11. 
Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB 

12. 
ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses § 10 Abs. 3 BauG6 
und somit in Kraft treten des Bebauungsplans 

13. 
Anzeige der Satzung gegenüber dem Landratsamt des § 4 SächsGemO 
Landkreises Nordsachsen 
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5 Abgrenzung und Lage des Baugebietes sowie Eigentumsverhältnisse 

Der Geltungsbereich wurde mit dem Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates vom 
09.12.2010 wie folgt festgelegt. 

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Doberschütz, Landkreis Nordsachsen, in der 
Gemarkung Sprotta und wird begrenzt: 
- im Norden durch die Bundesstraße B 87, Flurstück Nr. 135/3 
- im Süden von der Kreisstraße 7407 Paschwitzer Landstraße (Flurstück 137, 

Gemarkung Sprotta), den Flurstücken Nr. 33/6, 33/5, 34/1, 34/2, 34/3, 33/10 und 
35/5, 33/12, 32/7 alle Gemarkung Sprotta, 

- im Westen durch das Flurstück Nr. 31/12, 31/13 Gemarkung Sprotta, 
- im Osten von dem Flurstück Nr. 35/5, Gemarkung Sprotta. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Autohaus Lieske 
— 1. Änderung" umfasst die Flurstücke Nr. 33/4, 33/13, 33/11, 32/5, 33/14, 35/6, 32/6 der Flur 
1 Gemarkung Sprotta, Gemeinde Doberschütz und damit den Geltungsbereich des 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Erweiterung Autohaus Lieske" (2005). 

ri ~~ f`~' ~ 
~f . ~_ 

'~, ~, ,, ~ 1 
cis • ;~ ~~ ~ 1 •• 
Abbildung 1 —Lage Plangebiet (Rapis, 2011) 
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6 vorliegende Planungen und Festsetzungen 

6.1 übergeordnete Planungen 

171 REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2008) ISt daS Gebiet aIS Baugebiet I~71 Bestand 
ausgewiesen. Ansonsten werden raumordnerische Belange nicht berührt. Die Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Plan von Bedeutung sind, liegen in der Beachtung des Ziels Z 
5.1.3 des Landesentwicklungsplans, nach dem die Nutzung vorhandener Bauflächen -hier 
im Anschluss an eine solche -Vorrang vor einer Neuausweisung hat. 

6.2 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung 

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Doberschütz (Stand 2005, in der 
Fassung der 1. Teilfortschreibung von 2010) liegt vor; der Landschaftsplan existiert seit 2001. 
Im Flächennutzungsplan ist die Fläche des bestehenden Autohauses adäquat als 
gewerbliche Baufläche dargestellt. Bei der angrenzenden Bebauung handelt es sich um 
Wohnbauflächen bzw. um Gebiete mit dem Charakter allgemeiner Wohngebiete nach § 1 
Abs. 2 Nr. 3 BauNVO. Östlich an die Erweiterungsfläche grenzt eine landwirtschaftlich 
genutzte Fläche an, die als Außenbereich dargestellt ist. 

Abbildung 2 —Auszug FNP (Rapis, 2011) 
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6.3 schutzwürdige Gebiete/Biotope 

In der Umgebung des Plangebiets sind folgende Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 
anzutreffen: 
- Naturpark „Dübener Heide" (ca. 180 m nördlich) 
- LSG „Dübener Heide" (ca. 1.200 nördlich) 

Im Gebiet und in seinem Umland sind ansonsten keine weiteren Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht betroffen. 

Geschützte Biotope gemäß § 26 SächsNatSchG bzw. andere Einzelobjekte nach 
Naturschutzrecht bestehen im Plangebiet nicht. 

Es sind keine Schutzgebiete nach Wasserrecht im oder angrenzend an das Plangebiet 
vorhanden. 

6.4 Flächen und Objekte des Denkmalschutzes 

Nach Mitteilung des Landkreises Nordsachsen (Schreiben vom 20.05.2011) ist das 
Plangebiet Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten Umfeld des Vorhabenareals 
befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkmale. Sie zeigen die hohe archäologische 
Relevanz des gesamten Vorhabensreals deutlich an und sind nach § 2 SächsDSchG 
Gegenstand des Denkmalschutzes. Bei allen Bodenarbeiten ist daher mit dem Auftreten 
archäologischer Funde und Befunde zu rechnen. 

6.5 Bergbau 

Das Sächsische Oberbergamt weist darauf hin, dass sich in einer Entfernung von etwa 
360 m der Kiessandtagebau Sprotta der Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG befindet. 

7 geplante bauliche Nutzung 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Festgesetzt ist die bauliche Nutzung als Erweiterung des bestehenden Autohauses. Zulässig 
ist die Erweiterung der bestehenden baulichen Anlagen für eine Neustrukturierung der 
vorhandenen Nutzungen, einschließlich deren Erweiterung durch z. B. Schleusen, 
Abstellräume, Umkleiden und Sanitärräume. Zulässig ist auch der Neubau einer Lagerhalle. 
Der Zulässigkeitsmaßstab orientiert sich damit an den konkreten Erfordernissen des 
Vorhabenträgers. 
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7.2 Maß der baulichen Nutzung 

7.2.1 Maß der baulichen Nutzung und zulässige Grundfläche 

Im auf der Planzeichnung dargestellten Gewerbegebiet schließen sich die baulichen Anlagen 
- Gewerbe-, Sozial- und Lagerräume - lückenlos an den bestehenden Trakt an. Die 
Grundflächenzahl (GRZ) wird entsprechend § 19 Abs. 1 und 2 BauNVO ermittelt durch die 
Division der Baufläche durch die anrechenbare Grundstücksfläche. Gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundflächen auch die Grundflächen von Garagen, 
Stellplätzen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 sowie bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche mitzurechnen. 

Die Grundflächenzahl darf gem. § 19 Abs. 4 BauNVO i.d.R. 0,8 nicht überschreiten. Bei der 
zur Berchnung maßgeblichen Fläche wird die öffentliche Erschließung nicht mitgerechnet. 
Demnach ergibt sich aus der dargestellten Flächenbilanz (Kap. 13) eine tatsächliche GRZ 
von 

5.114 mZ / (7.324 m2 - 790 mZ) = 0,78 

Die festgesetzte GRZ von 0,8 wird damit eingehalten. 

7.2.2 Anzahl der Geschosse und Gebäudehöhe 

Für die Gebäude sind maximal 2 Vollgeschosse zulässig. Der Erweiterungsbau und die 
Lagerhalle passen sich dadurch dem Bestandsbau vollständig an. Dies gilt auch für die 
Höhengestaltung der Gebäude. Die maximale Traufhöhe beträgt bei den bestehenden 
Gebäudeteilen 5,30 m bzw. 3,60 m. Diese gilt auch für einen Flächenteil des Erweiterungs-
bzw. Umbaubereiches. Für den Erweiterungsbau ist eine maximale Traufhöhe von 6 m 
festgelegt. Diese Höhe erlaubt eine problemlose Integration in die südlich anschließende 
Bebauung. 

7.3 überbaubare Grundstücksfläche 

Es sind Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Die Baugrenzen nehmen die 
Lage der existierenden und konkret geplanten Gebäudeerweiterungen) auf. 

Gebäude, welche die festgesetzten Baugrenzen geringfügig überschreiten, sind als 
Ausnahmen zugelassen. Als „geringfügig" wird ein Vorspringen von einzelnen, 
untergeordneten Gebäudeteilen (Fenstererker, Treppenhäuser usw.) bis zu 0,50 m 
angesehen. Derartige Vorsprünge wirken nicht störend. 

7.4 Grünflächen 

Die Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) sind gemäß Planeinschrieb als private 
Grünfläche festgesetzt. 
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7.5 nicht überbaute Flächen der Grundstücke 

Gemäß § 8 Abs. 1 SächsBO sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen 
Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belassen 
oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse 
einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO sowie Stellplätze und Garagen gemäß § 12 BauNVO und § 6 Abs. 7 SächsBO 
zulässig. 

8 Nebenanlage, Stellplätze 

Die Stellplätze im Plangebiet sind bereits vorhanden und entsprechend auf der 
Planzeichnung dargestellt. 

9 Erschließung 

9.1 Verkehrsflächen 

9.1.1 äußere Erschließung 

Der Anschluss des Autohauses an das Verkehrsnetz ist bereits durch die bestehende 
Anbindung „Am Sonnenwinkel" an die Kreisstraße 7407 Paschwitzer Straße gesichert. Die 
Straße ist durchgehend bituminös befestigt. Sie bindet auf die Bundesstraße 87, Torgauer 
Landstraße, ein und sichert so die überregionale Verkehrsverbindung. 

Weitere Ausfahrten sind nicht geplant und nicht zulässig. 

9.1.2 innere Erschließung 

Eine innere Erschließung zu Verkehrszwecken ist nicht erforderlich, da die innerbetrieblichen 
Flächen entsprechend ausgelegt sind. 

Die erforderlichen Stellplätze sind vorhanden und in der Planzeichnung dargestellt. 
Abstellflächen für weitere PKW sind aber auch auf den anderen Betriebsflächen vorhanden 
und zulässig. 

9.2 Flächen für Versorgungsleitungen und -anlagen 

Flächen für Versorgungsleitungen und —anlagen müssen nicht bereit gestellt werden, da das 
Bestandsgebäude bereits an das Versorgungsnetz angeschlossen ist und die Lagerhalle 
keine Ver- und Entsorgung benötigt. 
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9.2.1 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung des Erweiterungsbaus und der Nebenanlagen erfolgt über die 
vorhandenen Medien. 

Da es gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan zu keiner zusätzlichen Versiegelung 
kommt, ist keine zusätzliche Abführung von Niederschlagswasser erforderlich. 

Der zuständige Abwasserzweckverband wies darauf hin, dass die Entsorgung von 
Niederschlagswasser über den Schmutzwasseranschluss nicht möglich ist. Nicht 
verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Versickerung zu bringen. Für Abwasser, welches 
eventuell bei der Entkonservierung, Reinigung, Instandhaltung und Instandsetzung sowie 
Verwertung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen anfällt, ist die Abwasserverordnung (Anhang 
49 Mineralölhaltiges Abwasser) einzuhalten. Für die Einleitung von aufbereitetem 
mineralölhaltigem Abwasser ist eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 64 SächsWG bei 
der unteren Wasserbehörde erforderlich. 

Da keine zusätzliche Versiegelung der Fläche erfolgt und damit auch keine Änderung des 
Regenwassersystems gegenüber der genehmigten Nutzung erfolgt, ist auch keine Änderung 
der Entsorgungskonzeption des rechtskräftigen BP erforderlich. 

9.2.2 Trinkwasserversorgung 

Der Anschluss an die zentrale Wasserversorgung ist laut Versorgungsverband Eilenburg-
Wurzen vorhanden. 

Löschwassernachweis 
Durch den geplanten Erweiterungsbau des vorhandenen Autohauses kommt es nicht zur 
Erweiterung des Löschwasserbedarfes. Die mögliche Bereitstellung einer ausreichenden 
Löschwassermenge wurde mit der Baugenehmigung des Autohauses nachgewiesen. 

9.2.3 Elektroenergieversorgung 

Die Energieversorgung ist gesichert, da die benötigten Versorgungskabel installiert sind. 

Weitere Elektro-Versorgungsanlagen sind im Direktvertrag mit der enviaM vorzunehmen. Im 
Plangebiet betreibt die Envia Mitteldeutsche Energie AG Verteilungsanlagen des 
Niederspannungsnetzes worüber die Grundstücke im Plangebiet mit elektrischer Energie 
versorgt werden. 

Werden durch die Baumaßnahme Umverlegungen der Nieder- und Mittelspannungsanlagen 
notwendig, so sind nach Envia, die Kosten dafür vom Veranlasser zu übernehmen, so weit 
keine anderen Regelungen Anwendung finden. Ein entsprechender Antrag ist frühestmöglich 
an: Servicecenter Bad Düben, Schwarzbachgrund 4, 04849 Bad Düben, Tel: (034043) 330-
55, Fax: (034043) 330-82 zu stellen. Dies betrifft auch erforderliche Veränderungen der 
Tiefenanlagen der Kabel. Der Aufbau des inneren Versorgungsnetzes der envia 
Mitteldeutschen Energie AG erfolgt auf der Grundlage der Bedarfsanmeldung der Kunden. 
Die Auskunft der Envia im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belang (§ 4 Abs. 1 
und 2 BauGB) ersetzt nicht das Schachtscheinverfahren. 
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9.3 Abfallbeseitigung 

Das Autohaus Lieske ist an die Abfallentsorgung des Landkreises Nordsachsen 
angeschlossen. 

Bei der Baumaßnahme entstehende Abfälle (z.B. Auskofferungsmaterialien usw.) sind in 
erster Linie nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 
vom 27. September 1994 in der derzeit gültigen Fassung ordnungsgemäß zu verwerten. Bei 
der Verwertung ist darauf zu achten, dass die Materialien kontaminationsfrei sind. 
Entsprechend § 5 Abs.2 KrW-/AbfG besteht eine Pflicht zur (stofflichen) Verwertung von 
Bodenaushub. Der Bodenaushub ist vorrangig am Entstehungsort entsprechend dem 
natürlichen Bodenprofil wieder einzubauen bzw. einer sinnvollen Wiederverwertung 
zuzuführen. Nicht verwertbarer Bodenaushub ist anderweitig gemäß § 5 KrW-/AbfG einer 
stofflichen Verwertung zuzuführen. 

Es gilt, die geltende Satzung über die öffentliche Abfallentsorgung im Landkreis Nordsachsen 
(Abfallwirtschaftssatzung - AWS) für das Teilgebiet des ehemaligen Landkreises Delitzsch 
vom 25.03.2009 in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.12.2010 durchzusetzen. 
Gemäß § 5 genannter Abfallsatzung ist jeder Eigentümer eines im Entsorgungsgebiet 
liegenden Grundstückes, auf dem Abfälle aus privaten Haushalten oder Abfälle zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen anfallen können, verpflichtet, sein Grundstück 
an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlusszwang). Erzeuger und Besitzer 
von gewerblichen Siedlungsabfällen sind verpflichtet, soweit sie nicht selbst der 
Anschlusspflicht unterliegen, gegenüber dem Anschlusspflichtigen auf einen Anschluss des 
vorn ihm genutzten Grundstücks hinzuwirken. Deshalb muss für den Gewerbebetrieb zur 
Beseitigung der Siedlungsabfälle (eines Gewerbebetriebes) ein Restabfallbehälter 
bereitgestellt werden. Der Standort für den Restabfallbehälter ist mit dem 
Entsorgungsunternehmen und dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abzustimmen. 

10 Imissionsschutz 

ie Situation verändert sich gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan ausschließlich 
dadurch, dass die Erweiterung des Haupthauses kleiner ausfällt und dafür das Reifenlager 
an die südöstliche Grundstücksgrenze ausgelagert wird. Damit sind jedoch keine relevanten 
Änderungen im Bezug auf den Immissionsschutz verbunden. 

Das Landratsamt beurteilt die Situation wie folgt (Stellungnahme des LRA vom 18.03.2011): 
Einwirkungen auf das Plangebiet sind nur für die schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet 
relevant. Schutzbedürftige Nutzungen sind daher einzig die vorhandenen Büroräume im 
Autohausgebäude. Erhebliche Umwelteinwirkungen auf das Plangebiet durch Gerüche, 
Freizeitlärm, Sportanlagenlärm und Gewerbelärm können ausgeschlossen werden. Nicht 
ausgeschlossen werden können Umwelteinwirkungen durch Straßenverkehrslärm. Gemäß 
der Verkehrszählung des Jahres 2005 befahren die B 87 im betreffenden Abschnitt 
durchschnittlich 7.918 Kfz/24 h. Der LKW-Anteil (p) beträgt für den Tagzeitraum 13,3 %und 
für den Nachtzeitraum 22,9 %. Mit Hilfe der genannten Daten, der zulässigen 
Geschwindigkeit von 70 km/h, einem Abstand der Bebauung von der Straßenmitte von ca. 
30 m und der Annahme der freien Schallausbreitung ergeben sich überschlägig 
Immissionspegel von ca. 71 dB(A) im Tagzeitraum und ca. 65 d6(A) im Nachtzeitraum. Die 
zulässigen schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1 betragen für 
schutzbedürftige Nutzungen im Gewerbegebiet 65 dB(A) im Tagzeitraum und 55 dB(A) im 
Nachtzeitraum. Diese Werte werden durch Schallimmissionen, verursacht durch die nördlich 
am Plangebiet vorbeiführende B 87, deutlich überschritten. Der zulässige Wert der 
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Gesundheitsschwelle von maximal 72 dB(A) im Tagzeitraum wird gerade noch eingehalten. 
Schutzbedürftige Nutzungen im Nachtzeitraum können vernachlässigt werden, da das 
Autohaus nur im Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) betrieben werden soll und keine 
Wohnnutzung im Plangebiet vorhanden ist. 

Auf die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen wurde verzichtet, da durch die Änderung 
des Bebauungsplanes keine relevanten Änderungen auf die o.g. Aspekte eintreten. 

Das LRA schätzt die Auswirkungen der Planung weiterhin wie folgt ein: 
Relevante Lärmquellen sind die durch die Nutzung der Stellplätze verursachten 
Schallimmissionen, der über die Außenbauteile der Gebäude abgestrahlte Schall, sowie die 
durch den anlagenbezogenen Fahrverkehr (z. B. Anlieferungen, Kunden etc.) verursachten 
Schallimmissionen. 

Betrachtung kurzzeitige Geräuschsgitzen 

a) Stellplätze 
Um an Immissionsorten im allgemeinen Wohngebiet die zulässigen Tag-
Immissionsrichtwerte (IRW) für kurzzeitige Geräuschspitzen nach Nr. 6.1 TA Lärm 
einzuhalten, muss der Mindestabstand der Parkplätze von der nächstliegenden 
schutzbedürftigen Nutzung mindestens 2,20 m betragen. Gemäß den Festsetzungen im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hainbuchenweg" (Art der baulichen Nutzung: 
allgemeines Wohngebiet; WA; § 4 BauNVO) befindet sich die Baugrenze der sich im 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplan ansiedelnden Gebäude 3 m westlich der Stellplätze. 
Überschreitungen der zulässigen Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen, 
hervorgerufen durch die Nutzung der Stellplätze, können somit im Tagzeitraum 
ausgeschlossen werden. Da das Autohaus nur im Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 
betrieben werden soll, ist eine Betrachtung des Nachtzeitraums nicht notwendig. 

b) anlagenbezogener Fahrverkehr Überschreitungen der Immissionsrichtwerte für kurzzeitige 
Geräuschspitzen können ausgeschlossen werden. Der Maximalschallleistungspegel eines 
LKW wird durch das Entlüftungsgeräusch der Betriebsbremse verursacht. Gemäß dem 
„Technischen Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und 
Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von 
Verbrauchermärkten" des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie; Wiesbaden 
2005 beträgt der Schallleistungspegel dieses Geräuschs 108 dB(A). Um mit dem genannten 
Schallleistungspegel Überschreitungen des zulässigen Immissionsrichtwertes für kurzzeitige 
Geräuschspitzen zu verursachen, muss ein Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet 
weniger als 6 m von der Quelle entfernt sein. Dies ist für das zu beurteilende Vorhaben nicht 
der Fall. Überschreitungen des zulässigen IRW für kurzzeitige Geräuschspitzen können 
daher für die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen ausgeschlossen werden. 

c) Werkstattgebäude 
Auf Grund der Entfernungen zu den nächsten schutzbedürftigen Nutzungen 10 1 Gemarkung 
Sprotta; Flur 1; Flurstück 33/6 ca. 30 m südlich des Werkstattgebäudes 10 2 Gemarkung 
Sprotta; Flur 1; Flurstück 31/12 ca. 38 m westlich des Werkstattgebäudes können 
Überschreitungen des zulässigen IRW für kurzzeitige Geräuschspitzen ausgeschlossen 
werden. 

d) Zusammenfassung 
Überschreitungen des zulässigen, gebietsabhängig zu betrachtenden Immissionsrichtwertes 
für kurzzeitige Geräuschspitzen können für das geplante Vorhaben ausgeschlossen werden. 
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II Beurteilungspegel (Gesamtvorhaben) 
Um die Auswirkungen auf die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen überschlägig zu 
ermitteln, wurde von Seiten des Umweltfachbereichs eine überschlägige Berechnung der 
vom Vorhaben verursachten Schallimmissionen durchgeführt. Relevante Emissionsquellen 
sind dabei die durch die Nutzung der Stellflächen verursachten Schallimmissionen, die 
Abstrahlung über die Außenbauteile der Werkstatt sowie der sonstige anlagenbezogene 
Fahrverkehr (z.B. Lieferung von Ersatzteilen). In die überschlägige Berechnung wurden die 
bestehenden und zukünftigen Stellplätze analog der bayerischen Parkplatzlärmstudie 
betrachtet. Es wird dabei von einem Steilplatzwechsel pro Stellplatz (N) im Tagzeitraum 
ausgegangen. Bezogen auf die Stunde bedeutet dies, dass N mit 0,06 anzusetzen ist. Für 
Emissionen durch den Werkstattbereich wurde ein Innenpegel in der Werkstatt von 85 dB(A) 
zu Grunde gelegt. Die ins Freie führenden Öffnungen (Tore, Türen, Fenster etc.) der 
Außenbauteile des Gebäudes wurden als offen betrachtet. Anlieferungen bzw. Abtransporte 
wurden mit 2 LKW pro Tag als Linienquelle (Fahrstrecke: je LKW 1x ums Werkstattgebäude 
herum; Geschwindigkeit: 5 km/h) im Modell berücksichtigt. Einzelereignisse (Betriebsbremse, 
Anlassen, Türenschlagen) wurden entsprechend berücksichtigt und als Punktquelle vor der 
Südfassade des Werkstattgebäudes modelliert. 

Für die überschlägigen Berechnungen wurden die nächstliegenden Immissionsorte (10) mit 
schutzbedürftigen Nutzungen berücksichtigt. Diese sind 10 1 Gemarkung Sprotta; Flur 1; 
Flurstück 33/6 ca. 30 m südlich des Werkstattgebäudes 10 2 Gemarkung Sprotta; Flur 1; 
Flurstück 31/12 ca. 38 m westlich des Werkstattgebäudes Der 10 2 wird gemäß den 
Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hainbuchenweg" und der 10 1 
gemäß der tatsächlich vorhandenen Nutzungsstruktur einem allgemeinen Wohngebiet (WA; 
§ 4 BauNVO) zugeordnet. 

Eine relevante Lärmvorbelastung durch andere im Geltungsbereich der TA Lärm liegende 
Anlagen besteht an den genannten Immissionsorten nicht. Im Ergebnis der überschlägigen 
Berechnungen (1 offenes Tor an der Südfassade des Werkstattgebäudes) ergeben sich 
Beurteilungspegel von ca. 56 dB(A) am 10 1 und ca. 53 dB(A) am 10 2. Der zulässige 
Immissionsrichtwert der Nr. 6.1 TA Lärm [Anm.: für Immissionsorte im allgemeinen 
Wohngebiet beträgt dieser im Tagzeitraum 55 dB(A)] ist somit am 10 1 überschritten. 
Hauptemittent ist der über das offene Tor aus dem Gebäudeinneren abgestrahlte Schall. 
Alleine bei ausschließlicher Betrachtung der durch das offene Tor verursachten Immissionen 
werden am 10 1 die zulässigen IRW im Tagzeitraum mit berechneten 55,5 dB(A) 
überschritten. Betrachtungen des Nachtzeitraumes sind auf Grund der genannten 
Betriebszeiten (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) von Seiten des Umweltfachbereichs nicht 
vorgenommen worden. Bei geschlossenen Öffnungen (Fenster, Türen, Tore etc.) in den 
Außenbauteilen ist davon auszugehen, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte der Nr. 6.1 
TA Lärm eingehalten werden. Schädliche Umweltauswirkungen sind unter Beachtung dieser 
Bedingung nicht zu erwarten. 

Daher wurde im Planteil B als Hinweis aufgenommen, dass ins Freie führende Türen, Tore, 
Fenster etc. der lärmintensiven Räume (Räume in denen z.B. Karosserie- und 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden) geschlossen zu halten sind und für schutzbedürftige 
Nutzungen im Plangebiet (z. B. Büros) die Anforderungen an das resultierende 
Schalldämmmaß der Tabellen 8 bis 10 der DIN 4109 zu beachten sind. 
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11 Naturschutz und Landschaftspflege 

Entgegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes (2005) ist es mit der 1. Änderung 
vorgesehen, das Reifenlager an die südöstliche Plangebietsgrenze auszulagern. Im 
rechtskräftigen Bebauungsplan sind an dieser Stelle Nebenflächen des Autohauses und 
grünordnerische Maßnahmen (M1 und M2) festgesetzt. Daher werden mit der 1. Änderung 
nördlich des Autohauses eine Entsiegelung der Nebenanlagen in gleichem Maße und eine 
Verlagerung der Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Da ansonsten die Flächenbilanz 
unverändert bleibt, ist gem. § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB ein darüber hinausgehender 
Ausgleich nicht erforderlich, daher werden nachfolgend die Maßnahmen aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan (2005) wiedergegeben: 

M1 Anpflanzen heimischer standortgerechter Laubbäume 
Die Kompensation der Versiegelungswirkungen auf Biotope, Fauna und Flora erfolgt 
durch die Anpflanzung von 6 Stück einheimischen standortgerechten Laubbäumen 
gemäß Planeinschrieb. 
Die Pflanzqualität ist Hochstamm StU 12-14. Die gepflanzten Bäume sind mit einem 
Dreibock zu sichern. Die Pflanzung ist durch eine einjährige Fertigstellungs- und 
zweijährige Entwicklungspflege zu sichern. 

M2 Anlage einer Hecke 
Die Kompensation der Versiegelungswirkungen auf Biotope, Fauna und Flora erfolgt 
weiterhin durch die Anlage einer Hecke. 
Auf einer Fläche von 370 m2 sind standortgerechte einheimische Laubsträucher in der 
Pflanzqualität leichte Sträucher mit der Pflanzdichte 1 Strauch/m2 zu pflanzen. 
Die Pflanzung ist durch eine einjährige Fertigstellungs- und zweijährige 
Entwicklungspflege zu sichern. 

M3 Ansaat von Landschaftsrasen 
Auf einer Fläche von 150 m2 ist ein Landschaftsrasen anzusäen, zu erhalten und durch 
eine einschürige Mahd ab dem 01.Juli jeden Jahres zu pflegen. 
Die Grünflächen sind als krautreiche Wiesen anzulegen (z.B. Regelsaatgutmischung 
7.2.2 Landschaftsrasen, Standard mit Kräutern). Die Fertigstellungspflege beträgt ein 
Jahr. 
Bei allen Pflanzungen und Ansaaten ist § 40 Abs. 4 Satz 4 Nr. 4 BNatSchG zu 
berücksichtigen (Wahl gebietsheimischer Pflanzen und Saatgut). 

Die Kompensationsmaßnahmen M1 bis M3 sind in der an die Fertigstellung der 
Baumaßnahmen anschließenden Pflanzperiode durchzuführen. 

Zur Erfassung von Kompensationsflächen (Import) durch die untere Naturschutzbehörde sind 
diese nach Bestätigung in folgender Datenstruktur einzureichen (Stellungnahme des 
Landkreis Nordsachsen, SG Naturschutz vom 20.05.2011): 

1.Geometriedaten 
Datenformat: shape 
Datenfelder für 

o Bezeichnung der Maßnahme 
o eindeutige ID für die Maßnahme 

Erstelter (Datenquelle, Dateneingabe) 
o Erstellt (Datum) 

2. Sachdaten 
Datenformat: Access 
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Datenfelder für 
o Bezeichnung der einzelnen Kompensationsmaßnahme 
o Kompensationsart (Ausgleich, Ersatz, Ausgleichszahlung) 
o Flächengröße der einzelnen Maßnahmen 
o Maßnahmebeschreibung (kurz, z.B. dreireihige Baum-, Strauchhecke, Pflanz-

qualität, Gehölzarten) 
o Grundbuchsicherung (Bezeichnung des Eintrags) 
o Gemeinde (des Ortes der Maßnahme) 
o Ortsteil 
o Ausführungsfrist Beginn 
o Ausführungsfrist Ende 
o Folgepflege (wer) 
o Maßnahme abgeschlossen ja/nein 
o Bearbeiter (Dateneingabe) 
o Datum (Bearbeitung, Dateneingabe). 

12 bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

12.1 Gestaltung der Gebäude 

Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude bzw. Anlagen wurden nicht getroffen. Die 
Gestaltungsbedingungen wurden nicht eingegrenzt, da es sich bei dem Vorhaben um 
Zweckbauten handelt und eine weitere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes aufgrund der 
Vorbelastung durch die vorhandenen gewerblichen Anlagen nicht zu befürchten ist. 

Anlagen zur Außenwerbung sind nur an der Stätte der Leistung gestattet (§ 13 Abs. 3 
SächsBO). Werbeanlagen in grellen Farben, mit wechselndem Licht oder Rückstrahlbänder 
und -schilder sind nicht zulässig. Diese Regelung zielt darauf ab, dass die Anlagen in dem 
weitgehend offenen Gelände nicht landschafts-bildbeeinträchtigend wirken. 

13 Flächenbilanz 

Zustand gem. § 1 
Abs. 3 Satz 5 1. Änderung des BP 

Bestand BauG6 

Fläche 
Veränderung (rechtskräftiger 

gp zum gen. BP 
versiegelte bzw. teilversiegelte 
Flächen 4.064 m2 5.114 mZ 5.114 m2 ± 0 m2
(einschl. Stellplätze/Garagen/ 
versie elte Freiflächen 
Verkehrsfläche 790 m2 790 m2 790 m2 ± 0 m2

landwirtschaftlich genutzte 1.700 m2 0 m2 0 m2 ± 0 m2
Fläche 
Grünflächen, rivat 770 mZ 1.420 m2 1.420 m2 ± 0 m2
Gesamtfläche 7.324 m2 7.324 mZ 7.324 m2 ± 0 m2
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14 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

Über die im Planteil B dargestellten Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen 
hinausgehend sind bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen folgende rechtliche 
Pflichten und a.a.R.d.T. einzuhalten: 

Altlastverdachtsflächen 

Der in den vorliegenden Unterlagen des Vorhabens liegende Bereich ist nach dem im 
Landratsamt Nordsachsen vorliegenden Stand nicht im Sächsischen Altlastenkataster 
erfasst. Auch darüber hinaus liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für 
eine schädliche Bodenveränderung/Altlast i.S. des § 9 Abs. 1 i.V m. § 2 Abs. 3 bis 6 
BBodSchG vor. Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Gemäß § 1 BBodSchG sollen bei Einwirkungen auf den Boden 
Beeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden werden. 
Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich gemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG so zu verhalten, 
dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden. Baubedingte 
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung mit Fremdstoffen) müssen 
auf das den Umständen entsprechende notwendige Maß beschränkt bleiben (§ 7 Abs. 1 
SächsABG). 

Während der Baumaßnahme gegebenenfalls zur Kenntnis kommende Sachverhalte (z.B. 
Abfall, organoleptische Auffälligkeiten im Boden), die auf schädliche Bodenveränderungen/ 
Altlasten i.S. des § 9 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 bis 6 BBodSchG hinweisen, sollen i.S. des § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB dokumentiert werden. Die nach § 13 Abs. 1 SächsABG zuständige 
Behörde ist nach § 10 Abs. 2 SächsABG davon in Kenntnis zu setzen. Eine Stellungnahme 
vom Umweltfachbereich bezüglich des Bodenschutzes liegt nicht vor. 

Funde von Kulturdenkmalen 

Das geplante Baugebiet liegt im archäologischen Relevanzbereich. Nach § 14 SächsDSchG 
bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten an einer Stelle 
ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 
Kulturdenkmale befinden. 
Das Landesamt für Archäologie wird im Planungsbereich vor Baubeginn archäologische 
Grabungen durchführen. 

Dazu ist durch den Vorhabenträger rechtzeitig, mindestens 3 Wochen vor Beginn der ersten 
Ausgrabung mit dem Landesamt für Archäologie (Herr Dr. Wolfgang Ender, Zur Wetterwarte 
7, 01109 Dresden, Tel.: 0351/8926610) Verbindung aufzunehmen. Vom Ergebnis der ersten 
Ausgrabung ist abhängig, ob angetroffene Funde und Befunde an den Folgetagen 
ausgegraben werden können oder ob nach Abschluss einer Grabungsvereinbarung, in der 
der zeitliche und finanzielle Rahmen sowie das Vorgehen zwischen Bauherrschaft und 
Landesamt für Archäologie verbindlich festgehalten wird, eine zweite, u.U. wesentlich 
umfangreichere Ausgrabung notwendig ist. Der Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an 
den Kosten beteiligt (§ 14 Abs. 3 SächsDSchG). 

Gemäß § 20 SächsDSchG sind Funde, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um 
Kulturdenkmale handelt, unverzüglich bei der Unteren Denkmalschutzbehörde Nordsachsen 
in Eilenburg (Telefon: 03423 7097-3420) oder dem Landesamt für Archäologie (Tel.: 
0351/89260) anzuzeigen. Die Funde sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu sichern. 
Dafür sind der Fund und die Fundstelle bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige 
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in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige 
Landesbehörde (Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte, Zur 
Wetterwarte 7, 01109 Dresden) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 

Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grundstückes 
sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird 
er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer der Arbeiten befreit. 

Die Melde- und Sicherungspflicht von Funden ist in die Planungsunterlagen und 
Ausführungsdokumente zu übernehmen; die bauausführenden Firmen sind darauf 
hinzuweisen. 

Munitionsfunde 

Die Flächen zum Bebauungsplan sind als nicht munitionsverseuchte Geländeteile bekannt. 
Munitionssucharbeiten werden als nicht erforderlich angesehen. Bei den Erdarbeiten sind die 
einschlägigen Bestimmungen beim Fund von Waffen, Waffenteile, Munition und 
Sprengkörpern zu beachten. Sollten bei der Bauausführung wider Erwarten doch Kampfmittel 
oder andere Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, ist dies unverzüglich der 
nächsten Polizeidienststelle oder Polizeibehörde anzuzeigen. Dies gilt auch im Zweifelsfall. 

15 Berücksichtigung der Umweltbelange und der Ergebnisse der 
Beteiligung nach §§ 3 und 4 BauGB 

Landkreis Nordsachsen 
SB Abfallrecht: 
Das Sachgebiet Abfallrecht weist darauf hin, dass die geltende Satzung über die öffentliche 
Abfallentsorgung im Landkreis Nordsachsen (Abfallwirtschaftssatzung - AWS) für das 
Teilgebiet des ehemaligen Landkreises Delitzsch vom 25.03.2009 in der Fassung der 
Änderungssatzung vom 08.12.2010 durchzusetzen ist. 
Berücksichtiqunq 
Diese Hinweise wurden in der Begründung unter Punkt 9.3 und im Umweltbericht ergänzt. 

Landkreis Nordsachsen 
SB Naturschutz: 
Das Sachgebiet Naturschutz verweist auf die Einreichung von Datenstrukturen. 
Berücksichtigung 
Diese Hinweise wurden in der Begründung unter Punkt 11 ergänzt. 

Landkreis Nordsachsen 
Ordnungsamt, SG Allgemeines Polizeirecht: 
Das Sachgebiet Allgemeines Polizeirecht verweist auf das Verhalten beim Fund von 
Munition. 
Berücksichtigung 
Diese Hinweise wurden in der Begründung unter Punkt 14 ergänzt. 
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16 Hinweise zum weiteren Vorgehen 

Vor dem Satzungsbeschluss ist durch die Gemeinde ein Durchführungsvertrag mit 
dem Vorhabenträger abzuschließen. 

Die Melde- und Sicherungspflicht von archäologischen Funden und Befunden ist 
gemäß § 20 Abs. 1 und 2 SächsDSchG in die Planungsunterlagen und 
Ausführungsdokumente zu übernehmen; die bauausführenden Firmen sind darauf 
hinzuweisen. 

Büro Knoblich Zschepplin, den 23.06.2011 
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